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Aufstellung über Förderungen und Beihilfen  
für Ausbildungen zu einem Sozialbetreuungsberuf 
in Tirol:

Fach- und Diplomausbildung: Altenarbeit,  
Behindertenarbeit und Behindertenbegleitung 
Förderungen, die von der Ausbildungseinrichtung ausgezahlt werden 

■
Ausbildung; Bei einer Teilzeitausbildung wird der Ausbildungsbeitrag auf die
Mindestausbildungsdauer aliquotiert. Der Ausbildungsbeitrag wird nicht an Personen, welche
bereits eine Leistung der materiellen Existenzsicherung nach dem Arbeitslosen- 

 versicherungsgesetz (Arbeitslosenversicherungsgesetz - AIVG oder dem Arbeitsmarkservicegesetz 
 

 zuschussgesetz vorerst bis zum 31.12.2026 gewährt.
 

 

Mögliche Unterstützungsleistungen des AMS Tirol

■

 

■■ S

P�egestiftung Tirol (Implacementstiftung) amg-tirol und Land Tirol
Die P�egestiftung Tirol bietet die Möglichkeit der arbeitsplatzgenauen Quali�zierung. 
Während der gesamten Ausbildung erhalten die Teilnehmer*innen unterstützende Begleitung 
durch die amg-tirol. Die �nanzielle Absicherung erfolgt durch das AMS und zusätzlich 
wird eine Zuschussleistung gewährt.

Ab 1. Jänner 2026 garantiert das P�egestipendium des AMS einen Mindeststandard der
Existenzsicherung während der Ausbildung in P�egeberufen in Höhe von mindestens
1.650,30 Euro monatlich
www.ams.at/arbeitsuchende/aus-und-weiterbildung/
so-foerdern-wir-ihre-aus--und-weiterbildung-/p�egestipendium#tirol
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Sonstige Beihilfen

■ Ausbildungsbeihilfe vom Land Tirol (einkommensabhängig, maximal 350 Euro/Monat)
www.tirol.gv.at/arbeit-wirtschaft/arbeit/arbeitsmarktfoerderung/ausbildungsbeihilfe/

■ Schülerbeihilfe – Bildungsdirektion Tirol
bildung-tirol.gv.at/service/beihilfen

Einmalige Abschlussprämie

■

(Abschlüsse ab 01.01.2020 300,00 Euro, Abschlüsse ab dem 01.01.2023 350,00 Euro)

Falls mehrere Förderungen gemeinsam möglich sind, ist zu beachten,  
dass einkommensabhängige Förderungen dabei vermindert werden  
können und dass die Zuverdienste bzw. Einnahmen aus Förderungen 
oder Stipendien zusätzlich zu AMS-Förderungen eine bestimmte Höhe  
(Geringfügigkeitsgrenze:  
beschaeftigung/) nicht übersteigen dürfen!



4

Diplomausbildung: Familienarbeit 

Förderungen, die von der Ausbildungseinrichtung ausgezahlt werden 

■
Ausbildung; Bei einer Teilzeitausbildung wird der Ausbildungsbeitrag auf die Mindestaus- 

 bildungsdauer aliquotiert. Der Ausbildungsbeitrag wird nicht an Personen, welche bereits eine 
Leistung der materiellen Existenzsicherung nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz (Arbeits 
losenversicherungsgesetz - AIVG oder dem Arbeitsmarkservicegesetz - AMSG) beziehen,  

 
zum 31.12.2026 gewährt.

 
 

Mögliche Unterstützungsleistungen des AMS Tirol:

■

  
 
 

Sonstige Beihilfe

■ Ausbildungsbeihilfe vom Land Tirol (einkommensabhängig, maximal 350,00 Euro/Monat).
www.tirol.gv.at/arbeit-wirtschaft/arbeit/arbeitsmarktfoerderung/ausbildungsbeihilfe/

Ab 1. Jänner 2026 garantiert das P�egestipendium des AMS einen Mindeststandard der
Existenzsicherung während der Ausbildung in P�egeberufen in Höhe von mindestens
1.650,30 Euro monatlich
www.ams.at/arbeitsuchende/aus-und-weiterbildung/
so-foerdern-wir-ihre-aus--und-weiterbildung-/p�egestipendium#tirol
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Einmalige Abschlussprämie

■

(Abschlüsse ab 01.01.2020 300,00 Euro, Abschlüsse ab dem 01.01.2023  350,00 Euro)

Heimhilfe 

Mögliche Unterstützungsleistungen des AMS Tirol:

■

Falls mehrere Förderungen gemeinsam möglich sind, ist zu beachten,  
dass einkommensabhängige Förderungen dabei vermindert werden  
können und dass die Zuverdienste bzw. Einnahmen aus Förderungen 
oder Stipendien zusätzlich zu AMS-Förderungen eine bestimmte Höhe  
(Geringfügigkeitsgrenze:  
beschaeftigung/) nicht übersteigen dürfen!

P�egestiftung Tirol (Implacementstiftung) amg-tirol und Land Tirol
Die P�egestiftung Tirol bietet die Möglichkeit der arbeitsplatzgenauen Quali�zierung. 
Während der gesamten Ausbildung erhalten die Teilnehmer*innen unterstützende Begleitung 
durch die amg-tirol. Die �nanzielle Absicherung erfolgt durch das AMS und zusätzlich 
wird eine Zuschussleistung gewährt.
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Sonstige Beihilfen

■ Ausbildungsbeihilfe vom Land Tirol:
www.tirol.gv.at/arbeit-wirtschaft/arbeit/arbeitsmarktfoerderung/ausbildungsbeihilfe/

■ Weiterbildungsbonus Tirol – Förderung von bis zu 90% der Kurskosten
www.tirol.gv.at/arbeit-wirtschaft/arbeit/arbeitsmarktfoerderung/weiterbildungsbonus-tirol/

Falls mehrere Förderungen gemeinsam möglich sind, ist zu beachten,  
dass einkommensabhängige Förderungen dabei vermindert werden  
können und dass die Zuverdienste bzw. Einnahmen aus Förderungen 
oder Stipendien zusätzlich zu AMS-Förderungen eine bestimmte Höhe  
(Geringfügigkeitsgrenze:  
beschaeftigung/) nicht übersteigen dürfen!
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